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USTERREICHISCHES ROTES KREUZ

Aus Lietoe enm /'lensclcn.

B ETRE U U N GS E I N ZELVE RTRAG
Betreuungsgrundpcket

obgeschlossen

zwischen

1) österreichisches Rotes Kreuz
Londesverbond Niederösterreich
zvR704274872
mit dem Sitz in Tulln
Zustellonschrift: 3430 Tul ln, Fronz-Zont-Al lee 3-5

im Folgenden kurz Betreuungseinrichtung genonnt

Nome:
Top:

Adresse:
Telefon:

im Folgenden kurz Kunde genonnt.

l. Gegenstond des Vertroges

1. Der Kunde ist Mieter einer betreuten Wohnung in der Wohnhousonloge
,,Senioren Wohnhsus Südstodt". Domit verbunden ist der obligotorische Abschluss
eines Betreuungsgrundpoketes für die gegenstöndliche Wohnhousonloge.

Diesbezüglich wurde zwischen der Morktgemeinde Morio Enzersdorf und der
Betreuungseinrichtung eine Rohmenvereinborung obgeschlossen.

und
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2. Dos gegenstöndliche Vertrogsverhöltnis beginnt mit Mietvertrogsbeginn

3. Gegenstond dieses Vertroges ist die Erbringung der Grundleistungen für dos Betreute
Wohnen in der Wohnhousonloge ,,Senioren Wohnhous Südstodt" ouf der Liegenschoft
GST-Nr. 11641264 EZ 1950, Adresse: Südstodtzentrum '1, Stiege 1, 2344 Morio
Enzersdorf.

4. Dos zeitliche Gesomtousmoß der Betreuung der 31 Wohneinheiten betrögt 104
Stunden Soziolbetreuung pro Monot bzw.26 Stunden pro Woche, dos ouf mehrere
Wochentoge oufgeteilt wird und folgende Grundleistunqen umfosst
(,, Betreu un gsgru ndpo ket"):

. wöchentliche persönliche Kontoktoufnohme mit den Bewohnern

. 1 x pro Monot ,,Sprechstunde" (zwei Stunden vor Ort) mit dem diplomiertem
Gesundheits- und Kronkenpflegepersonol für gesundheits- und pflegerelevonte
Themen

. lnformotion, Berotung und Unterstützung bei Frogen zu Freizeitongeboten,
Zusotzleistungen und orgonisotorischen Angelegenheiten

. Unterstützung beim Ausfüllen behördlicher Formulore oder onderer Schriftstücke

. Orgonisotion mobiler Soziol- und Gesundheitsdienste, Vermittlung von Toges-,

Kurzzeit- und Ü bergongspflege

. Unterstützung bei der Vermittlung von Zusotzdiensten (2.B. Reinigung, Friseur, ...)

. Orgqnisotion von Gruppenoktivitüten (mind. 1x pro Monot) zur Förderung des

gemeinschoftlichen Zusommenlebens, z. B.:

' Seniorentreff
' Feste im Johreskreis
' Musiknochmittog
' Vortröge zum Themo Gesundheit
' Übungsgruppen ftir körperliche Fitness
' Ubungsgruppen für geistige Fitness

Wohlleistunqen und weiterführende Angebote des Roten Kreuzes (jeweils gesondert zu

bezohlen):

. Rufhilfe-Notrufservice mit oder ohne Schlüsselsofe

. Houskronkenpflege

. Zuhouse Essen ö lo Corte

. Pflegebehelfe

. Besuchs- und Begleitdienst

. Seniorentreff

. u.v.m.

Außerholb der Betreuungszeit ist die telefonische Erreichborkeit über dos Rot-Kreuz-

Servicecenter gewöhrleistet, welches unter der Nummer 059144 erreichbor ist.
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5. Technische Hilfestellung

Zusötzlich zu der Betreuung durch den Betreuungshelfer erhqlten die Bewohner
technische Hilfestellung durch einen vom Roten Kreuz Niederösterreich beouftrogten
Focility Mitorbeiter im Ausmoß von 4 Stunden pro Woche.

Zu den Aufgoben zöhlen u.o. kleinere Hilfestellungen wie zum Beispiel:

o Dos Aufhöngen von Bildern
o Die Einstellung der Heizung
. Dos Einwintern der Pflonzen

Festgeholten wird, doss die Erbringung von pflegerischen, örztlichen und

theropeutischen Diensten sowie Betreuungsleistungen im Reinigungsdienst nicht
Gegenstond des Vertroges sind. Dienstleistungen bezüglich Durchführung von Bor- und
Bonkgeschöften im Nomen und Auftrog des Kunden sind ebenfolls nicht Gegenstond
des Vertroges.

6.

7. Bei vorliegendem Vertrog wurde ous Gründen der
geschlechtsspezifische Formulierung verzichtet. Es werden
Geschlechter im Sinne der Gleichbehondlung ongesprochen.

Lesborkeit ouf eine
jedoch immer olle

I l. Verschwiegenheitspflicht

1. Alle Mitorbeiter der Betreuungseinrichtung sind im Rqhmen der Gesetze über olle ihnen

in Ausübung ihrer Tötigkeit bekonnt gewordenen oder onvertrouten Geheimnisse zur
Verschwiegenheit verpf I ichtet,

2. Die Verschwiegenheitspflicht gilt insbesondere für fochliche, persönliche und
wirtschoftliche Angelegenheiten des Kunden und seiner Angehörigen.

lll. Geld- und Geschenkonnohme der Mitorbeiter der Betreuungseinrichtung

1. Den Mitorbeitern ist es untersogt, Trinkgelder, Geschenke, letztwillige Zuwendungen
oder Zuwendungen jedweder Art onzunehmen.

2. Auch sind rechtsgeschöftliche Vereinborungen welcher Art ouch immer zwischen den
Mitorbeitern und den Kunden sowie deren Fomilienmitgliedern untersogt.
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lV. Kosten, Verrechnung

1. Dos monotlich zu leistende Entgelt für dos Betreuungsgrundpoket betrögt insgesomt

€ 144,- brutto pro Mieter. Bei einer Mietergemeinschoft betrogen die Kosten ob dem

zweiten Mieter 75o/o des vorgenonnten Betroges, somit € 109,-.

Die Rechnung enthölt keine Umsotzsteuer, do die Leistung gemöß Umsotzsteuergesetz

von der Umsotzsteuer befreit ist.

2. Die Kosten werden pro Wohneinheit obgerechnet und direkt von der
Betreuungseinrichtung mit dem einzelnen Mieter bzw. beieiner Mietergemeinschoft
mit den Mietern (Hoftung zur ungeteilten Hond)obgerechnet.

Die monotliche Abrechnung erfolgt jeweils zum 01. Tog des Monots im Vorhinein
mittels SEPA Lostschrift ouf folgendes Konto:

österreichisches Rotes Kreuz, Londesverbond Nö

IBAN: AT612011 1201 122007111 BIC:GIBAATWW

3. Es wird ousdrücklich Wertbestöndigkeit der Forderung plus Nebenforderung
vereinbort. Die vereinborten Kosten gem. Abs. 2 werden noch dem von der Stotistik

Austrio monotlich verloutborten Verbroucherpreisindex 2015 (VPl 2015)oder dem on

dessen Stelle tretenden lndex wertgesichert. Eine Anpossung des Entgelts konn
jöhrlich, jeweils zum 01.03. des jeweiligen Johres erfolgen. Alle Verönderungsroten

sind ouf eine Dezimolstelle zu berechnen.

Als Bezugsgröße für diesen Vertrog dient die für den Monot April 2020 errechnete
lndexzohl.

4. Die lnonspruchnohme weiterer Dienstleistungen für Pflege oder Houswirtschoft werden
von der Betreuungseinrichtung ongeboten bzw. orgonisiert und können vom Kunden
direkt mit dieser gegen Entgelt vereinbort werden.

V. Vertrogsloufzeit

1. Der Vertog wird für die Douer des Mietvertroges zwischen dem Kunden und der
Morktgemeinde Morio Enzersdorf obgeschlossen, er endet dqher outomotisch mit der
Kündigung des Mietvertroges. Der Kunde hot die Betreuungseinrichtung von diesem
Umstond spötestens 3 Monote vor Ende des Mietvertrogsverhöltnisses zu informieren.

2. Die Kosten sind vom Kunden bis zum Ende jenes Monots zu bezohlen, in dem die Loufzeit
des Vertroges endet.

3. Weiteres endet der Vertrog outomotisch im Folle der Auflösung der
Rohmenvereinborung zwischen der Morktgemeinde Morio Enzersdorf und der
Betreuungseinrichtung. Der Kunde wird von diesem Umstond von der
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Betreuungseinrichtung schriftlich informiert. Der Betreuungsvertrog endet sodonn mit

Ende des Monots, in dem die Verstöndigung erfolgte.

4. Sowohl der Kunde ols ouch die Betreuungseinrichtung können den

Betreuungseinzelvertrog vorzeitig ous wichtigem Grund beenden. Ein derortiger
wichtiger Grund liegt für die Betreuungseinrichtung insbesondere donn vor, wenn

Mitor[eiter der Betreuungseinrichtung geföhrdet sind (2.8.: unzumutborer hygienische

Zustönde, durch unzumutbores Verholten des/der Kunden). Für den Kunden stellt

insbesondere ein Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht, die Nichteinholtung der
bedungenen Leistungen und grob ungebührliches Verholten der Mitorbeiter der
Betreuungseinrichtung einen derortigen wichtigen Grund dor.

Beide Seiten verpflichten sich jedoch, im Fqll von grovierenden Differenzen bzw. grober
Pflichtverletzung des jeweiligen Vertrogsportners die Morktgemeinde Mqrio Enzersdorf
vermittelnd einzubinden, um eine Lösung im Sinne der Zweckwidmung des Houses und

entsprechend dem lnholt der geltenden Richtlinien für Betreutes Wohnen zu finden.

Es wird dorouf hingewiesen, doss die Auflösung dieses Betreuungseinzelvertroges für
die Morktgemeinde Morio Enzersdorf ous wohnbouförderungsrechtlichen Gründen

einen wichtigen Grund zur Beendigung des Mietvertroges dorstellt.

5. Die Beendigung von Wohlleistungen, welche die Betreuungseinrichtung für den Kunden

erbringt, ist unobhöngig dovon zwischen der Betreuungseinrichtung und dem Kunden

gesondert zu regeln.

Vl. Sonstige Bestimmungen

Hoftung der Betreuungseinrichtung
Die Hoftung der Betreuungseinrichtung ist dohingehend beschrönkt, doss sie nur bei

Vorliegen von Vorsotz oder grober Fohrlössigkeit hoftet. Eine Hoftung für entgongenen
Gewinn und Folgeschöden ist ousgeschlossen.

2. Urkundenousfertigung
Diese Urkunde wird in zwei Ausfertigungen errichtet, wobei jede Vertrogsportei noch

Zustondekommen des Vertroges eine Ausfertigung erhölt.

3. Schriftform
Anderungen und Ergönzungen dieses Vertroges bedürfen der Schriftform, dies gilt ouch

für dos Abgehen vom Erfordernis der Schriftform.

4. Rechtsnochfolge
Die Rechtsnochfolge des Kunden im Todesfoll treten die Erben bzw. der ruhende
Nochloss on. Diese sind verpflichtet, den Mietvertrog und somit den Betreuungsvertrog
oufzukündigen.

5. Solvqtorische Klousel
Sollte eine Bestimmung dieser Vereinborung ous welchem Grunde ouch immer nichtig,
unwirksom oder nicht vollziehbor sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit oder
Rechtswirksomkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die nichtige, nicht wirksome oder
nicht vollziehbore Bestimmung ist durch eine ondere, gültige oder vollziehbore
Bestimmung zu ersetzen, die bei Anwendung des Grundsotzes von Treu und Glouben
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und den der übrigen Vereinborung entnehmboren Absichten dem Willen der Porteien
offenkundig qm ehesten entspricht. Die vorstehenden Bestimmungen gelten
entsprechend für den Foll, doss sich der Vertrog ols lückenhoft erweist.

Dotum
Kunde

Tulln, om
österreichisches Rotes Kreuz

Londesverbond Niederösterreich
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+
OSTERREICHISCHES ROTTS KREUZ

Aus LirJbe erent Aensctren.

Betreutes Wohnen in2344 Mqriq Enzersdorf, Südstodtzentrum 1 l4

Top

Nome des Kunden:

Beginn des M ietverhöltnisses:

ERMACHTIGUNG ZUM EINZUG VON FORDERUNGEN DURCH LASTSCHRIFT

Kontoinhqber:

Stroße:

PLZ, Ort:

IBAN:

BIC:

CID Rotes Kreuz Londesverbond Nö: AT61 2011 1201 1220 0711

lch ermöchtige dos Österreichische Rotes Kreuz, Londesverbond Nö Zohlungen von meinem

Konto mittels Lqstschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut on, die vom

österreichischen Roten Kreuz, Londesverbond Nö quf mein Konto gezogenen Lostschriften

einzulösen.

lch konn innerholb von ocht Wochen, beginnend mit dem Belostungsdotum, die Erstottung des

belosteten Betroges verlongen. Es geltÄn dsbei die mit meinem Kreditinstitut vereinborten

Bedingungen.

NIEDIROSIERREICH

Ort, Dqtum U nterschrift Kontoinhober




